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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2007 Ausgegeben am 3. Jänner 2007 Teil II 

3. Verordnung: Änderung der Lebensmittel-Direktvermarktungsverordnung 

3. Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit und Frauen, mit der die 
Lebensmittel-Direktvermarktungsverordnung geändert wird 

Auf Grund des § 11 des Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetzes – LMSVG, 
BGBl. I Nr. 13/2006, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 136/2006, wird im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft verordnet: 

Die Lebensmittel-Direktvermarktungsverordnung, BGBl. II Nr. 108/2006, wird wie folgt geändert: 

1. § 5 Z 2 lautet: 

 „2. Eine kundige Person gemäß § 27 Abs. 3 LMSVG muss die Wildkörper und alle ausgenommenen 
Eingeweide (außer Magen und Darm) auf Merkmale hin untersuchen, die darauf schließen las-
sen, dass das Fleisch gesundheitlich bedenklich sein könnte. Alle für Trichinose anfälligen Arten 
sind einer Trichinenuntersuchung nach einer in der Verordnung (EG) Nr. 2075/2005 mit spezifi-
schen Vorschriften für die amtlichen Fleischuntersuchungen auf Trichinen, ABl. Nr. L 338/2005 
vom 22. Dezember 2005, angeführten Methode zu unterziehen, wobei die Befristung gemäß 
Art. 16 der genannten Verordnung nicht anzuwenden ist. Die Untersuchung muss so bald wie 
möglich nach dem Erlegen stattfinden. Die Vermarktung darf erst erfolgen, wenn diese Untersu-
chung den Nachweis erbracht hat, dass das Fleisch keine Merkmale aufweist, die darauf schlie-
ßen lassen, dass es gesundheitlich bedenklich sein könnte. Steht keine kundige Person zur Verfü-
gung, muss die Untersuchung von einem amtlichen Tierarzt durchgeführt werden.“ 

2. In § 5 Z 3 werden folgende Sätze angefügt: 

„Diese Bescheinigung ist in Form eines Anhängers am Tierkörper anzubringen. Die kundige Person hat 
über die gemäß Z 2 durchgeführten Untersuchungen Aufzeichnungen zu führen und dem Landeshaupt-
mann nach dessen Anweisungen Bericht zu erstatten.“ 

3. § 6 Z 1 lautet: 

 „1. Eine kundige Person gemäß § 27 Abs. 3 LMSVG muss die Wildkörper auf Merkmale hin unter-
suchen, die darauf schließen lassen, dass das Fleisch gesundheitlich bedenklich sein könnte. Alle 
für Trichinose anfälligen Arten sind einer Trichinenuntersuchung nach einer in der Verordnung 
(EG) Nr. 2075/2005 angeführten Methode zu unterziehen, wobei die Befristung gemäß Art. 16 
der genannten Verordnung nicht anzuwenden ist. Die Untersuchung muss so bald wie möglich 
nach dem Erlegen stattfinden. Die Vermarktung darf erst erfolgen, wenn diese Untersuchung den 
Nachweis erbracht hat, dass das Fleisch keine Merkmale aufweist, die darauf schließen lassen, 
dass es gesundheitlich bedenklich sein könnte. Steht keine kundige Person zur Verfügung, muss 
die Untersuchung von einem amtlichen Tierarzt durchgeführt werden.“ 

4. In § 6 Z 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Die kundige Person hat über die gemäß Z 1 durchgeführten Untersuchungen Aufzeichungen zu führen 
und dem Landeshauptmann nach dessen Anweisungen Bericht zu erstatten.“ 

Rauch-Kallat 


